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Gottebenbildlichkeit un Geschlechtergerechtig-
ket Aaus freiheıts  eoretischer Perspektive

v DIe „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948, welche jedem
Menschen Freiheit un: Gileichheit Rechten un: Wurde zusagte, hat auch
die Gleichbehandlung der Tau ZUrLr olge war hat die Katholische 1Irc.

Vatikanischen OnNnz die gleiche Wurde von Mannn un: Trau grundsätzlich
betont, eine rechtliche Gleichbehandlung ıst 1M katholischen Kirchenrecht
jedoch och nicht festgeschrieben. DIe Verfasserin, die sıch mıt diesem The-

In ihrer Forschungsarbeit einschlägig auseinandergesetzt hat, plädiert In
ihrem Beıtrag dafür, ass nicht DNUur freiheitsphilosophischer Hinsicht, SOIMN-

ern letztlich aufgrund der schöpfungstheologischen Gleichheit von Mannn
un: Trau als Ebenbild (Grottes eın Umdenken nsteht (Redaktion)

DIe Generalversammlung der Vereinten Anfang der Gleichheitsgrundsatz steht.
atlıonen verkündete Dezember Im Art. 1) Satz el CS „Alle Menschen
1945 Cie Allgemeine Erklärung der Men- sind frei und gleich Wurde und Rechten
schenrechte In arls, nachdem S1e VO  b einer geboren.” Hıermuit wird die Anerkennung
überwältigenden ehrhelr ANSCHOIIN der menschlichen Wurde und der gleichen
worden WAar. S1e gibt unverbindliche EMmPp- und unveräußerlichen Rechte eiInNnes jeden
fehlungen den allgemeinen Grundsätzen Menschen als Grundlage der Freiheit, der
der Menschenrechte und stellt gemä: ihrer Gerechtigkeit und des Friedens In der Welt
Taambe einen VO  b en Völkern und Na- bestimmt. 1eser Gleichheitsgrundsatz
tionen erreichenden COTMMIMNON standard bildet heute Cie definitorische Aasıls der
of achievement dar. Der italienische 110- Gleichberechtigung VO  b Mannn und Frau

weltweit. DIe Menschenrechtskonventionsoph Norberto Bobbio Cie a-
LUuNng „e{iwas völlig eues In der eschıich- Trklärt sogleic 1M darauffolgenden AÄAr-

der Menschheit. Mıt dieser a- das Verbot VO  b Diskriminierung:” „Je
LUuNng wird e1in Wertesystem universal, und der hat Nspruc. auf Cie In dieser a-
ZWaar nicht 1Ur 1M Prinzıp, sondern fak- LUuNng verkündeten Rechte und Freiheiten
tisch, denn C4 wurde als egelung für das ohne irgendeinen Unterschied, e{Iw.: ach
Zusammenleben der künftigen (Jemeln- asse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Ke-
schaft er Menschen und Staaten formu- ligion, politischer oder sonstiger Überzeu-
liert.  . «2 DIe Erklärung ist aufgebaut, dass SuNg, nationaler Ooder sozlaler Herkuntft,

ES stimmten 45 Nationen miıt ‚Ja;, Cdie übrigen enthielten sich der Stimme
Norherto Bobbio, [)as Zeitalter der Menschenrechte, Berlin 1998,
Eingriffe ın diese Gleichberechtigung aller Menschen werden AUS rechtlicher Perspektive als
Diskriminierung der Privilegierung bezeichnet. Diskriminierung findet STA} WEI111 jemand
gch sachlich nicht gerechtfertigter Gründe, beispielsweise JL se1lNEes Geschlechts, rechtlich
benachteiligt wird Privilegierung melnt hingegen, dass jemand rechtlich bevorzugt wird
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Gottebenbildlichkeit und Geschlechtergerechtig-
keit aus freiheitstheoretischer Perspektive

◆ Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948, welche jedem 

Menschen Freiheit und Gleichheit an Rechten und Würde zusagte, hat auch 

die Gleichbehandlung der Frau zur Folge. Zwar hat die Katholische Kirche im 

2. Vatikanischen Konzil die gleiche Würde von Mann und Frau grundsätzlich 

betont, eine rechtliche Gleichbehandlung ist im katholischen Kirchenrecht 

jedoch noch nicht festgeschrieben. Die Verfasserin, die sich mit diesem Th e-

ma in ihrer Forschungsarbeit einschlägig auseinandergesetzt hat, plädiert in 

ihrem Beitrag dafür, dass nicht nur in freiheitsphilosophischer Hinsicht, son-

dern letztlich aufgrund der schöpfungstheologischen Gleichheit von Mann 

und Frau als Ebenbild Gottes ein Umdenken ansteht. (Redaktion)

1 Es stimmten 48 Nationen mit ‚Ja‘, die übrigen 8 enthielten sich der Stimme.
2 Norberto Bobbio, Das Zeitalter der Menschenrechte, Berlin 1998, 17 f.
3 Eingriff e in diese Gleichberechtigung aller Menschen werden aus rechtlicher Perspektive als 

Diskriminierung oder Privilegierung bezeichnet. Diskriminierung fi ndet statt, wenn jemand we-
gen sachlich nicht gerechtfertigter Gründe, beispielsweise wegen seines Geschlechts, rechtlich 
benachteiligt wird. Privilegierung meint hingegen, dass jemand rechtlich bevorzugt wird.

 Die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen verkündete am 10. Dezember 

1948 die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte in Paris, nachdem sie von einer 

überwältigenden Mehrheit angenommen 

worden war.1 Sie gibt unverbindliche Emp-

fehlungen zu den allgemeinen Grundsätzen 

der Menschenrechte und stellt gemäß ihrer 

Präambel einen von allen Völkern und Na-

tionen zu erreichenden common standard 

of achievement dar. Der italienische Philo-

soph Norberto Bobbio nannte die Erklä-

rung „etwas völlig Neues in der Geschich-

te der Menschheit. […] Mit dieser Erklä-

rung wird ein Wertesystem universal, und 

zwar nicht nur im Prinzip, sondern fak-

tisch, denn es wurde als Regelung für das 

Zusammenleben der künftigen Gemein-

schaft aller Menschen und Staaten formu-

liert.“2 Die Erklärung ist so aufgebaut, dass 

am Anfang der Gleichheitsgrundsatz steht. 

Im Art. 1, Satz 1 heißt es: „Alle Menschen 

sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren.“ Hiermit wird die Anerkennung 

der menschlichen Würde und der gleichen 

und unveräußerlichen Rechte eines jeden 

Menschen als Grundlage der Freiheit, der 

Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt 

bestimmt. Dieser Gleichheitsgrundsatz 

bildet heute die definitorische Basis der 

Gleichberechtigung von Mann und Frau 

weltweit. Die Menschenrechtskonvention 

erklärt sogleich im darauffolgenden 2. Ar-

tikel das Verbot von Diskriminierung:3 „Je-

der hat Anspruch auf die in dieser Erklä-

rung verkündeten Rechte und Freiheiten 

ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach 

Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Re-

ligion, politischer oder sonstiger Überzeu-

gung, nationaler oder sozialer Herkunft, 



BKar Gottebenbildlichkeit Uun: Geschlechtergerechtigkeit 257

ermögen, Geburt oder sonstigem ancd.“ de und Recht nicht voneinander
ufgrun Cdieses Diskriminierungsver- werden dürfen, weil Recht e1in Element der

Humanıtat ist. Wenn Cie Wurde VO  u denbotes ist Cie rechtliche Gleichbehandlung
VO  b Frauen e1in grundlegendes Menschen- Grundrechten wird, IO eine
recht In der Menschenrechtskonvention. Menschenrechtsverletzung. Was NOTtut ist
In den welteren Tikeln werden e1- Cie unbedingte und wechselseitige AÄAner-
NerseIlIts klassische Freiheitsrechte WIE das kennung eiInNnes jeden Menschen, der ber
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, unverfügbare Freiheit und Rechte verfügt.
Cie (Jewlssens- und Religionsfreiheit, Cie Wenn eine solche Anerkennung als oberste
eINUNgGS- und Inftormationsfifreiheit und ethische Norm 1M Zusammenleben gesetzt
andererseits wirtschaftliche und SOZ14- ist, kann In sozialethischer Hinsicht e1in
le Rechte WwI1Ie Clas Recht auf sozlale Sicher- humanes und gerechtes Leben zwischen
heit, Clas Recht auf Arbeit und Clas Recht annern und Frauen auch In der KIır-
auf Bildung formuliert. DIe natıona- che gewährleistet werden. In einem letz-
le Verfassung, Cie diesen Rechtsstandard ten chritt werde ich skizzieren, inwiefern
berücksichtigte, War Clas deutsche rTund- Cie biblische Rede VO  b der Gottebenbild-
SESECLZ VO  b 1949 Der Deutsche Bundestag 1C.  el des Menschen ZUFK Begründung der
hat 2006 auf dieser Grundlage Clas gE- Egalität VO  u annern und Frauen In der
me1ıne Gleichbehandlungsgesetz ESCHNIOS- Kirche beiträgt.
SCI1, dessen Ziel CS ist, Benachteiligungen
1M Bereich der Erwerbstätigkeit, des SO-
zialschutzes Ooder der Bildung AaUS$S (srün- enlende Gleichberechtigung

Vo Mannn un Frauden der asse oder der ethnischen
Herkunft, des Gesc.  s) der eligion n der Katholischen Kırche
oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters Ooder der sexuellen Identität DIe dee der Gleichheit er Menschen
verhindern oder beseitigen. ulserdem findet sich ıIn ÜAhnlicher Formulierung
werden heute viele Artikel der Menschen- WwI1Ie die Menschenrechtskonvention und
rechtskonvention als USAadruc. des Völker- In Anlehnung Paulus ıIn der Kirchen-
gewohnheitsrechts anerkannt.* In der Ka- konstitution UMen Gentium des Va-
tholischen Kirche ist Cie dee der gleichen tikanums wleder. In Kapitel ber die
Würde er Menschen ZWi vorhanden, Je- alen el CS In Nr „Es besteht
doch ist Cie Verbindung VO  u Wurde und ter ihnen ı den Gläubigen, M keiner-
Recht, WwI1Ie S1E ıIn der Menschenrechtskon- lei Ungleichheit aufgrun VO asse oder
vention festgelegt ist, für Frauen nicht SC Volkszugehörigkeit, sozlaler tellung oder
geben Aus dem Gleichheitsgrundsatz lei- Geschlecht: denn CS gilt nicht mehr Jude
tel sich also In der Katholischen Kirche und Grieche, nicht Öklave und Freler,

nicht Mannn und Frau; denn alle seld ihrkeine Gleichberechtigung für Frauen aD
DIes möchte ich 1M Folgenden kurz darle- einer ıIn Christus ESUS (Gal 3,25 griech.;
SCH annn werde ich aufzeigen, dass AaUS$S vgl Kol 3,11).” Das Konzil hatte sich also
freiheitsphilosophischer Perspektive Wur- WwI1Ie die UN-Menschenrechtscharta für die

Vgl Bardo Fassbender, Idee un: Anspruch der Menschenrechte 1mmM Völkerrecht, 1N: AÄus Politik
un: Zeitgeschichte 2008), 1-58,
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Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“ 

Aufgrund dieses Diskriminierungsver-

botes ist die rechtliche Gleichbehandlung 

von Frauen ein grundlegendes Menschen-

recht in der Menschenrechtskonvention. 

In den weiteren 28 Artikeln werden ei-

nerseits klassische Freiheitsrechte wie das 

Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, 

die Gewissens- und Religionsfreiheit, die 

Meinungs- und Informationsfreiheit und 

andererseits wirtschaftliche und sozia-

le Rechte wie das Recht auf soziale Sicher-

heit, das Recht auf Arbeit und das Recht 

auf Bildung formuliert. Die erste nationa-

le Verfassung, die diesen Rechtsstandard 

berücksichtigte, war das deutsche Grund-

gesetz von 1949. Der Deutsche Bundestag 

hat 2006 auf dieser Grundlage das Allge-

meine Gleichbehandlungsgesetz beschlos-

sen, dessen Ziel es ist, Benachteiligungen 

im Bereich der Erwerbstätigkeit, des So-

zialschutzes oder der Bildung aus Grün-

den der Rasse oder wegen der ethnischen 

Herkunft, des Geschlechts, der Religion 

oder Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Identität zu 

verhindern oder zu beseitigen. Außerdem 

werden heute viele Artikel der Menschen-

rechtskonvention als Ausdruck des Völker-

gewohnheitsrechts anerkannt.4 In der Ka-

tholischen Kirche ist die Idee der gleichen 

Würde aller Menschen zwar vorhanden, je-

doch ist die Verbindung von Würde und 

Recht, wie sie in der Menschenrechtskon-

vention festgelegt ist, für Frauen nicht ge-

geben. Aus dem Gleichheitsgrundsatz lei-

tet sich also in der Katholischen Kirche 

keine Gleichberechtigung für Frauen ab. 

Dies möchte ich im Folgenden kurz darle-

gen. Sodann werde ich aufzeigen, dass aus 

freiheitsphilosophischer Perspektive Wür-

4 Vgl. Bardo Fassbender, Idee und Anspruch der Menschenrechte im Völkerrecht, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 46 (2008), 1– 8, 4.

de und Recht nicht voneinander getrennt 

werden dürfen, weil Recht ein Element der 

Humanität ist. Wenn die Würde von den 

Grundrechten getrennt wird, droht eine 

Menschenrechtsverletzung. Was nottut ist 

die unbedingte und wechselseitige Aner-

kennung eines jeden Menschen, der über 

unverfügbare Freiheit und Rechte verfügt. 

Wenn eine solche Anerkennung als oberste 

ethische Norm im Zusammenleben gesetzt 

ist, kann in sozialethischer Hinsicht ein 

humanes und gerechtes Leben zwischen 

Männern und Frauen auch in der Kir-

che gewährleistet werden. In einem letz-

ten Schritt werde ich skizzieren, inwiefern 

die biblische Rede von der Gottebenbild-

lichkeit des Menschen zur Begründung der 

Egalität von Männern und Frauen in der 

Kirche beiträgt.

1 Fehlende Gleichberechtigung 
von Mann und Frau 
in der Katholischen Kirche

Die Idee der Gleichheit aller Menschen 

findet sich in ähnlicher Formulierung 

wie die Menschenrechtskonvention und 

in Anlehnung an Paulus in der Kirchen-

konstitution Lumen Gentium des 2. Va-

tikanums wieder. In Kapitel IV über die 

Laien heißt es in Nr. 32: „Es besteht un-

ter ihnen [den Gläubigen, M. B.] keiner-

lei Ungleichheit aufgrund von Rasse oder 

Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder 

Geschlecht; denn es gilt nicht mehr Jude 

und Grieche, nicht Sklave und Freier, 

nicht Mann und Frau; denn alle seid ihr 

einer in Christus Jesus (Gal 3,28 griech.; 

vgl. Kol 3,11).“ Das Konzil hatte sich also 

wie die UN-Menschenrechtscharta für die 

Bär / Gottebenbildlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit
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Gleichheit VO  b Frauen und annern AaUS- aber elinerseılts die Wurde und anderer-
SEeITS die Rechte der Menschen als die Zzwelgesprochen, hatte allerdings Artikel der

UN-Menschenrechtskonvention dahinge- Seiten des Gleichheitsgrundsatzes aufge-
hend modifiziert, class die Formulierung Der affirmiert ZW ar die
‚JE hat Nspruc. auf die ıIn dieser Er- leiche Wurde er Gläubigen, womıt 1N-
klärung verkündeten Rechte und Freihei- direkt die Frauen mitgemeınt sind, nımmt
ten ohne irgendeinen Unterschie K jedoch In Puncto gleicher Rechte
der Kirchenkonstitution umen (G(sentium eine entscheidende Einschränkung für
ausgelassen worden ist Miıt anderen Wor- Frauen VO  S 1ese Rechtseinschränkung
ten AÄAus dem Gleichheitsgrundsatz ergibt für römisch-katholische Frauen konkreti-
sich ıIn der Katholischen Kirche kein AÄn- S1ier sich 1M 1024 Dort werden Frau-
spruch auf die gleichen Rechte und Frel- als weiheunfähig eingestuft: „DIe eili-
heiten, WwI1Ie CS ıIn der Menschenrechtskon- SC Weihe empfängt gültig 1Ur e1in getauf-
vention der Fall ist.> Auch 1M geltenden ter Mannn “* Römisch-katholisc getauf-
Kirchenrecht, dem das ten Frauen ist SOM clas Grundrecht auf

Freiheit bei der Wahl des LebensstandesDiskriminierungsverbot. In 208 ist 1Ur

clavon die Rede, Cdass en Gläubigen „eine beschnitten: S1€e sind VO den geweihten
wahre Gleichheit ıIn ihrer Wurde und Tä- Amtern In der Katholischen Kirche kate-
tigkeit” zukommt. Hıler siınd 1M Vergleich orisch ausgeschlossen. Dass Cdles AaU$S der

UuUMen Gentium weder die Tazlsle- Perspektive eiInes aufgeklärten, moder-
LUNSCH ZUFK Gleichheit er Gläubigen“® Hen erte- und Rechtsystems als recht-
aufgeführt, och deren modifizierte FOr- 1C. Diskriminierung der Frau SCSC-
mulierung des Diskriminierungsverbo- hen wird, ist Urc. die Menschenrechts-
tes der Menschenrechtscharta. Verglichen konvention und das Gleichbehandlungs-
mıt der Menschenrechtscharta fehlen 1M SESELZ euUWlic geworden. Dem Vorwurf

der Rechtsbegriff und das DIS- der rec  1chen Diskriminierung wurde
kriminierungsverbot.’ Auf diese e1ise ist VO Seiten des Lehramtes entgegengehal-
1M „e1In ausdrücklicher Aus- ten, class CS kein Recht auf Weiheempfang
spruch ber die Gleichheit der Geschlech- gäbe DIe Erklärung der Glaubenskon-
ter vermieden und damıt eın möglicher gregation Anier InSIeNLOTES VO 976 AIg U -

mentIıert, Cdass CS nicht einsehbar Ssel, „WwI1eAnsatzpunkt für eine Diskussion ber die
Rechtsstellung der Frau ıIn der Kirche SC- IHNan den Zugang der Frau ZU. Tlestier-
strichen worden.“  S Im oben zıit1erten Arti- {uU:  3 aufgrun der Gleichheit der Rechte
kel der Menschenrechtskonvention sind der menschlichen Person ordern kann,

Erst ın Nr der Kirchenkonstitution iumen Gentium werden Cdie Rechte un: Pflichten der
Lalen definiert. S1e haben cdas Recht, „adUuSs den geistlichen (Uutern der Kirche, VOT allem Cdie Hilfe
des Wortes (,ottes Uun: der Sakramente, VOo  3 den geweihten Hırten reichlich empfangen
„ S besteht unfer ihnen keinerle] Ungleichheit aufgrund VOo  3 Kasse der Volkszugehörigkeit,
sO7laler Stellung der Geschlecht.“
„Jeder hat Anspruch auf Cdie ın dieser Erklärung verkündeten Rechte un: Freiheiten hne 1r-
gendeinen Unterschied
Vgl Richard Puzad, Katholisches Kirchenrecht, Heidelberg 199
Hervorhebung durch Cdie Verfasserin.
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Gleichheit von Frauen und Männern aus-

gesprochen, hatte allerdings Artikel 2 der 

UN-Menschenrechtskonvention dahinge-

hend modifiziert, dass die Formulierung 

„Jeder hat Anspruch auf die in dieser Er-

klärung verkündeten Rechte und Freihei-

ten ohne irgendeinen Unterschied […]“ in 

der Kirchenkonstitution Lumen Gentium 

ausgelassen worden ist. Mit anderen Wor-

ten: Aus dem Gleichheitsgrundsatz ergibt 

sich in der Katholischen Kirche kein An-

spruch auf die gleichen Rechte und Frei-

heiten, wie es in der Menschenrechtskon-

vention der Fall ist.5 Auch im geltenden 

Kirchenrecht, dem CIC/1983, fehlt das 

Diskriminierungsverbot. In c. 208 ist nur 

davon die Rede, dass allen Gläubigen „eine 

wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tä-

tigkeit“ zukommt. Hier sind im Vergleich 

zu Lumen Gentium weder die Präzisie-

rungen zur Gleichheit aller Gläubigen6 

aufgeführt, noch deren modifizierte For-

mulierung des Diskriminierungsverbo-

tes der Menschenrechtscharta. Verglichen 

mit der Menschenrechtscharta fehlen im 

CIC/1983 der Rechtsbegriff und das Dis-

kriminierungsverbot.7 Auf diese Weise ist 

im CIC/1983 „ein ausdrücklicher Aus-

spruch über die Gleichheit der Geschlech-

ter vermieden und damit ein möglicher 

Ansatzpunkt für eine Diskussion über die 

Rechtsstellung der Frau in der Kirche ge-

strichen worden.“8 Im oben zitierten Arti-

kel 1 der Menschenrechtskonvention sind 

5 Erst in Nr. 34 der Kirchenkonstitution Lumen Gentium werden die Rechte und Pfl ichten der 
Laien defi niert. Sie haben das Recht, „aus den geistlichen Gütern der Kirche, vor allem die Hilfe 
des Wortes Gottes und der Sakramente, von den geweihten Hirten reichlich zu empfangen“.

6 „Es besteht unter ihnen keinerlei Ungleichheit aufgrund von Rasse oder Volkszugehörigkeit, 
sozialer Stellung oder Geschlecht.“

7 „Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne ir-
gendeinen Unterschied […].“

8 Vgl. Richard Puza, Katholisches Kirchenrecht, Heidelberg 21983, 199.
9 Hervorhebung durch die Verfasserin.

aber einerseits die Würde und anderer-

seits die Rechte der Menschen als die zwei 

Seiten des Gleichheitsgrundsatzes aufge-

führt. Der CIC/1983 affirmiert zwar die 

gleiche Würde aller Gläubigen, womit in-

direkt die Frauen mitgemeint sind, nimmt 

jedoch in puncto gleicher Rechte sogar 

eine entscheidende Einschränkung für 

Frauen vor. Diese Rechtseinschränkung 

für römisch-katholische Frauen konkreti-

siert sich im c. 1024. Dort werden Frau-

en als weiheunfähig eingestuft: „Die heili-

ge Weihe empfängt gültig nur ein getauf-

ter Mann.“9 Römisch-katholisch getauf-

ten Frauen ist somit das Grundrecht auf 

Freiheit bei der Wahl des Lebensstandes 

beschnitten; sie sind von den geweihten 

Ämtern in der Katholischen Kirche kate-

gorisch ausgeschlossen. Dass dies aus der 

Perspektive eines aufgeklärten, moder-

nen Werte- und Rechtsystems als recht-

liche Diskriminierung der Frau gese-

hen wird, ist durch die Menschenrechts-

konvention und das Gleichbehandlungs-

gesetz deutlich geworden. Dem Vorwurf 

der rechtlichen Diskriminierung wurde 

von Seiten des Lehramtes entgegengehal-

ten, dass es kein Recht auf Weiheempfang 

gäbe. Die Erklärung der Glaubenskon-

gregation Inter insigniores von 1976 argu-

mentiert, dass es nicht einsehbar sei, „wie 

man den Zugang der Frau zum Priester-

tum aufgrund der Gleichheit der Rechte 

der menschlichen Person fordern kann, 

Bär / Gottebenbildlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit
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die auch für die Christen gelten  ‘101 Man ur des Menschen
un Grundrechtekann CS Und ZWaar den folgenden

Zzwel Bedingungen: Erstens, sofern IHNan

Frauen als mMenschliche ersonen ANCIT - Immanuel ant begründet Cie Wurde der
kennt, Cie WwIe Manner mıt Vernunft und Person mıt der Selbstzwecklichkeil e1-
(Jewlssen begabt Sind, und die WwI1Ie Man- NCes jeden Menschen. Der Mensch ist eın
Her ber Cie Menschenwürde verfügen.‘ Zweck sich und cdarf nicht einem ihm
Zweitens, sofern IHNan Cie philosophische remden Zweck unterworfen werden. Das
Begründung der Wurde des Menschen af- el die Menschenwürde wird verletzt,
firmiert, WwI1Ie S1€ ıIn der Aufklärung grund- WenNnn e1in Mensch einen anderen Men-
gelegt worden ist und die Wurde mıt der schen blofß als Mittel für SsSeine eigenen
Freiheit des Menschen begründet, ber Zwecke benutzt etwa Urc Sklaverei,
die jede mMenschliche Person verfügt. Aus Unterdrückung oder Betrug.““ 1ese dee
dieser Freiheit leiten sich Grundrechte aD ging In clas Grundgesetz der Bundesrepu-
1ese Bestimmung der Wurde hat als Ver- blik Deutschlan: e1in. ufgrun der Men-
fassungsprinzip Eingang ıIn die Verfassun- schenrechtsverletzungen Urc. den NS-
sCcHh westlicher Gesellschaften gefunden. Staat wird dort auch gleich Beginn In
Das bereits erwähnte Grundgesetz der Art 1) Abs der Schutz dieser Wurde als
Bundesrepubli Deutschlan: en Wur- ethische Pfilicht eingeführt: „DIe Wurde
de des Menschen und SsSeine freiheitlichen des Menschen ist unantastbar. S1e ach-
Grundrechte und 11 diese IN - ten und schützen ist Verpflichtung er
stitutionell schützen. Denn der NS-Staat staatlichen Gewalt  L DIe Festschreibung
zeigte, WwI1Ie bedeutsam Cie Anerkennung der Unantastbarkeit der Menschenwürde
der freiheitlichen Grundrechte eiInNnes Men- 1M Grundgesetz zielte darauf ab, class jede
schen ist Werden S1€ anerkannt, ist auch Legalisierung des Entzugs der Grundrech-
die Menschenwürde 1M vollen Sinne allır- oder Menschenrechte verhindert WECI -

mler und geschützt. Der Zusammenhang den soll. DIe Unantastbarkeit bedeutet,
VO  b Wurde und freiheitlichen Grundrech- dass Cie Menschenwürde keine varlab-
ten soll 1U  b 1M Folgenden SCHAUCI aufge- le IO ist und auch nicht als solche CI -

zeigt werden. DIe Anerkennungstheorie ar werden darf. Denn WenNnn die Men-
VO  b Johann Fichte bildet für diesen Zu- schenwürde wI1e 1M NS-Staat als variable
sammenhang die philosophisch-ethische IO angesehen wird, können alle Men-
Grundlage VO  b Geschlechtergerechtigkeit. schenrechte und Grundrechte eliebig

nNnier INsS1gN10res, Verlautbarung des Apostolischen Stuhls, BKonn 1976,
11 Vgl 0S

„DIE Wesen, deren Dasein AMAT nicht auf UuNSCTEITINN Willen, sondern der altur beruht, haben
dennoch, WEI111 61€ vernunftlose Wesen sind, 11UT einen relativen Wert, als Mittel, un: heißen
daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre alur 61€ schon
als 7Zwecke sich selbst, dı als e{was, cdas nicht blo{fß$ als Mittel gebraucht werden darf, AUS-

zeichnet, mithin fern alle Willkür einschränkt (und eın Gegenstand der Achtung ist).” Imma-
nuel ant leitet daraus den praktischen kategorischen Imperatıv ab als objektives Handlungs-
prinzıp („Handle s} da{ß du Clie Menschheit, sowohl ın deiner Person, als ın der Person eiInNnes
jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blofßs als Mittel brauchest.”). Immanuel ant
“1786], Grundlegung ZuUuU!T Metaphysik der Sitten (Suhrkamp Theorie- Werkausgabe), Frankfurt

1968,
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die auch für die Christen gelten“10. Man 

kann es. Und zwar unter den folgenden 

zwei Bedingungen: Erstens, sofern man 

Frauen als menschliche Personen aner-

kennt, die wie Männer mit Vernunft und 

Gewissen begabt sind, und die wie Män-

ner über die Menschenwürde verfügen.11 

Zweitens, sofern man die philosophische 

Begründung der Würde des Menschen af-

firmiert, wie sie in der Aufklärung grund-

gelegt worden ist und die Würde mit der 

Freiheit des Menschen begründet, über 

die jede menschliche Person verfügt. Aus 

dieser Freiheit leiten sich Grundrechte ab. 

Diese Bestimmung der Würde hat als Ver-

fassungsprinzip Eingang in die Verfassun-

gen westlicher Gesellschaften gefunden. 

Das bereits erwähnte Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland denkt Wür-

de des Menschen und seine freiheitlichen 

Grundrechte zusammen und will diese in-

stitutionell schützen. Denn der NS-Staat 

zeigte, wie bedeutsam die Anerkennung 

der freiheitlichen Grundrechte eines Men-

schen ist. Werden sie anerkannt, ist auch 

die Menschenwürde im vollen Sinne affir-

miert und geschützt. Der Zusammenhang 

von Würde und freiheitlichen Grundrech-

ten soll nun im Folgenden genauer aufge-

zeigt werden. Die Anerkennungstheorie 

von Johann G. Fichte bildet für diesen Zu-

sammenhang die philosophisch-ethische 

Grundlage von Geschlechtergerechtigkeit.

10 Inter insigniores, Verlautbarung des Apostolischen Stuhls, Bonn 1976, 19 f.
11 Vgl. c. 208 (CIC/1983).
12 „Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserem Willen, sondern der Natur beruht, haben 

dennoch, wenn sie vernunft lose Wesen sind, nur einen relativen Wert, als Mittel, und heißen 
daher Sachen, dagegen vernünft ige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon 
als Zwecke an sich selbst, d. i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, aus-
zeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der Achtung ist).“ Imma-
nuel Kant leitet daraus den praktischen kategorischen Imperativ ab als objektives Handlungs-
prinzip („Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines 
jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“). Immanuel Kant 
[21786], Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Suhrkamp Th eorie-Werkausgabe), Frankfurt 
a. M. 1968, 60 f.

2 Würde des Menschen 
und Grundrechte

Immanuel Kant begründet die Würde der 

Person mit der Selbstzwecklichkeit ei-

nes jeden Menschen. Der Mensch ist ein 

Zweck an sich und darf nicht einem ihm 

fremden Zweck unterworfen werden. Das 

heißt, die Menschenwürde wird verletzt, 

wenn ein Mensch einen anderen Men-

schen bloß als Mittel für seine eigenen 

Zwecke benutzt – etwa durch Sklaverei, 

Unterdrückung oder Betrug.12 Diese Idee 

ging in das Grundgesetz der Bundesrepu-

blik Deutschland ein. Aufgrund der Men-

schenrechtsverletzungen durch den NS-

Staat wird dort auch gleich zu Beginn in 

Art. 1, Abs. 1 der Schutz dieser Würde als 

ethische Pflicht eingeführt: „Die Würde 

des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-

ten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt“. Die Festschreibung 

der Unantastbarkeit der Menschenwürde 

im Grundgesetz zielte darauf ab, dass jede 

Legalisierung des Entzugs der Grundrech-

te oder Menschenrechte verhindert wer-

den soll. Die Unantastbarkeit bedeutet, 

dass die Menschenwürde keine variab-

le Größe ist und auch nicht als solche er-

klärt werden darf. Denn wenn die Men-

schenwürde wie im NS-Staat als variable 

Größe angesehen wird, können alle Men-

schenrechte und Grundrechte beliebig re-
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lativiert werden. DIe unbedingte Achtung bietet, dem andern Je die Möglichkeit ZUFK

der Menschenwürde ist SOM die OFraus- Entfaltung und Entwicklung abzuspre-
SeEIzZUNg für alle Menschenrechte und gad- che  15 Mıt anderen Worten In der Frel-
rantıer deren Geltung. Hıler ist die Men- heit einer menschlichen Person jeg ihre
schenwürde WwI1Ie bei anderen rechtsstaat- Wurde begründet und AaUS$S der Freiheit lei-
lichen atlıonen eın Verfassungsprinzip ten sich die freiheitlichen Grundrechte e1-
und also auch ern der Grundrechte, Her menschlichen Person ab. Werden Cle-
„SOWI1E mitbestimmend für alle erel- Rechte beschränkt, wird Cie Wurde der
che der Gesetzgebung”.  < 13 DIe Instituti1o- menschlichen Person verletzt. Denn Recht
nalisierung der Menschenwürde als Ver- Ist, WwI1Ie sogleic mıt dem Freiheitsphilo-
fassungsprinzip stellt eine „Innovatıon sophen Fichte dargelegt werden wird, e1in

den VOLTANSCHANSCHENM Würdekonzep- Element der Humanıtat und der
tionen“ dar, denn mıt ihr „vollzieht sich Moralität. Und der unbedingte ITun VO  b

der Wechsel VO der dee der Menschen- Humanıtat ist die Freiheit des Menschen.
wuürde ZUTFK Institution des Menschenwür- Wır sehen: Freiheit und Grundrechte hän-
deschutzes“.  e 14 DIe dee der Menschen- SCH aufs engste DIe freiheitli-
wuürde wird Urc einen Akt der PO chen Grundrechte „schützen die Unan-
litischen Anerkennung gestärkt. So VCI- tastbarkeit der Wurde des Menschen und
wandelt Cie Verpflichtung ZU. staatli- ermöglichen Cie freie Selbstentfaltung und
chen Schutz der Menschenwürde das PO Entwicklung eiInNnes Menschen. Wurde die
litische ollen ıIn eın allgemeinverbindli- Katholische Kirche heute diesen Zusam-
ches Sollen. Da Cie Anerkennung und der menhang anerkennen, dann ware S1€ en
Schutz der Menschenwürde 1M Zentrum für eine rechtliche Gleichbehandlung VO  b

rechtstaatlicher Verfassungen stehen, ist Frauen und annern ıIn ihrer Rechtsord-
die Rechtsordnung eine Freiheitsordnung, NUN$S. Solange Cles nicht der Fall Ist, ist Clas
welche Cie freiheitlichen Grundrechte des Zusammenleben der Geschlechter In der
Menschen Urc deren Institutionalisie- Katholischen Kirche ach freiheitsphilo-
IUuNg schützen soll Dadurch soll gewähr- sophischen Mafßstäben nicht VO  b Huma-
eistet werden, dass die Grundrechte all- nıta und Gerechtigkeit gekennzeichnet.
gemeinverbindlich anerkannt werden. DIe Voraussetzung für e1in gerechtes und
Im 1C auf ema el das Der humanes Zusammenleben edurite einer
Mensch verfügt aufgrun dieser freiheits- wechselseitigen und unbedingten Aner-
philosophischen Begründung der Men- kennung des Anderen als e1in freies Ver-
schenwürde ber clas Grundrecht, den Le- nunftwesen, das sich entfalten möchte.
bensstand und Beruf frei wählen dAuUr- DIes hat Fichte ıIn Sseiner Anerkennungs-
fen. Das deutsche Gleichbehandlungsge- TE aufgezeigt. iıne solche Anerken-
Sseiz VO  b 2006 versucht Cdiles beispielswei- NUNg impliziert eine unbedingte und Frez1-

umzusetizen DIe „Menschenwürde VCI- proke Anerkennung der Grundrechte

Vgl Bundesblatt des Bundesrates der Schweizerischen Eidgenossenschaft, BRI 1997) 1, 141
Vgl Oliver Lembcke, Art Menschenwürde als Verfassungsprinzip, 1n Wörterbuch der
Würde, hrsg. VOo  3 Rolf Gröschner / Antje Kapust / Oliver Lembcke, Paderborn-Stuttgart 2013,
344 —34606, hier 345
JOrg aul Müller, Grundrechte ın der Schweiz, BKern 1999
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lativiert werden. Die unbedingte Achtung 

der Menschenwürde ist somit die Voraus-

setzung für alle Menschenrechte und ga-

rantiert deren Geltung. Hier ist die Men-

schenwürde wie bei anderen rechtsstaat-

lichen Nationen ein Verfassungsprinzip 

und also auch Kern der Grundrechte, 

„sowie mitbestimmend für alle Berei-

che der Gesetzgebung“.13 Die Institutio-

nalisierung der Menschenwürde als Ver-

fassungsprinzip stellt eine „Innovation 

zu den vorangegangenen Würdekonzep-

tionen“ dar, denn mit ihr „vollzieht sich 

der Wechsel von der Idee der Menschen-

würde zur Institution des Menschenwür-

deschutzes“.14 Die Idee der Menschen-

würde wird so durch einen Akt der po-

litischen Anerkennung gestärkt. So ver-

wandelt die Verpflichtung zum staatli-

chen Schutz der Menschenwürde das po-

litische Wollen in ein allgemeinverbindli-

ches Sollen. Da die Anerkennung und der 

Schutz der Menschenwürde im Zentrum 

rechtstaatlicher Verfassungen stehen, ist 

die Rechtsordnung eine Freiheitsordnung, 

welche die freiheitlichen Grundrechte des 

Menschen durch deren Institutionalisie-

rung schützen soll. Dadurch soll gewähr-

leistet werden, dass die Grundrechte all-

gemeinverbindlich anerkannt werden. 

Im Blick auf unser Thema heißt das: Der 

Mensch verfügt aufgrund dieser freiheits-

philosophischen Begründung der Men-

schenwürde über das Grundrecht, den Le-

bensstand und Beruf frei wählen zu dür-

fen. Das deutsche Gleichbehandlungsge-

setz von 2006 versucht dies beispielswei-

se umzusetzen. Die „Menschenwürde ver-

13 Vgl. Bundesblatt des Bundesrates der Schweizerischen Eidgenossenschaft , BBl (1997) 1, 141.
14 Vgl. Oliver W. Lembcke, Art. Menschenwürde als Verfassungsprinzip, in: Wörterbuch der 

Würde, hrsg. von Rolf Gröschner / Antje Kapust / Oliver W. Lembcke, Paderborn–Stuttgart 2013, 
344  –346, hier: 345.

15 Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 31999.

bietet, dem andern je die Möglichkeit zur 

Entfaltung und Entwicklung abzuspre-

chen“15. Mit anderen Worten: In der Frei-

heit einer menschlichen Person liegt ihre 

Würde begründet und aus der Freiheit lei-

ten sich die freiheitlichen Grundrechte ei-

ner menschlichen Person ab. Werden die-

se Rechte beschränkt, wird die Würde der 

menschlichen Person verletzt. Denn Recht 

ist, wie sogleich mit dem Freiheitsphilo-

sophen Fichte dargelegt werden wird, ein 

Element der Humanität und sogar der 

Moralität. Und der unbedingte Grund von 

Humanität ist die Freiheit des Menschen. 

Wir sehen: Freiheit und Grundrechte hän-

gen aufs engste zusammen. Die freiheitli-

chen Grundrechte „schützen“ die Unan-

tastbarkeit der Würde des Menschen und 

ermöglichen die freie Selbstentfaltung und 

Entwicklung eines Menschen. Würde die 

Katholische Kirche heute diesen Zusam-

menhang anerkennen, dann wäre sie offen 

für eine rechtliche Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern in ihrer Rechtsord-

nung. Solange dies nicht der Fall ist, ist das 

Zusammenleben der Geschlechter in der 

Katholischen Kirche nach freiheitsphilo-

sophischen Maßstäben nicht von Huma-

nität und Gerechtigkeit gekennzeichnet. 

Die Voraussetzung für ein gerechtes und 

humanes Zusammenleben bedürfte einer 

wechselseitigen und unbedingten Aner-

kennung des Anderen als ein freies Ver-

nunftwesen, das sich entfalten möchte. 

Dies hat Fichte in seiner Anerkennungs-

lehre aufgezeigt. Eine solche Anerken-

nung impliziert eine unbedingte und rezi-

proke Anerkennung der Grundrechte.

Bär / Gottebenbildlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit
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Anerkennung un ders In der Taxls eulillic. Denn In prak-
tischer Hinsicht ist Cie Freiheit und and-Geschlechtergerechtigkeı
lungsfreiheit 1Ur möglich, WenNnn eine Per-

Es kommt nicht VO  b ungefähr, dass Fich- SOIN diese Freiheit dem Anderen zuerkennt
Cie Anerkennungstheorie 1M Rahmen und sich selbst In ihrem Handlungsspiel-

einer Begründung VOoO  b Rechtsverhältnis- Fauml beschränkt und umgekehrt. Nur
SCI1 entfaltet hat, nämlich In seiner Na- kann der Handlungsspielraum einer jed-
turrechtslehre?®. Recht und Freiheit STe- weden Person gewährleistet und moralisch
hen ach Fichte In einem Bedingungsver- geschützt werden. DIe Anerkennung einer
hältnis. DIe wechselseitige und unbeding- anderen Person ist demnach praktisch 1Ur

Anerkennung des Anderen ist Cie NOL- Uurc wechselseitige Selbstbeschränkung
wendige Voraussetzung für Cie Ableitung der eigenen Freiheit möglich.“ Gerade Cie

Taxls ist für Fichte eine bedeutende Ebe-eiInNnes Rechtsbegriffes und Rechtsverhält-
N1ISSES AaUs der Freiheit. Mıt der wechselsei- Der Mensch soll In der Welt praktisch
tigen und unbedingten Anerkennung des atlg werden, also frei wirken. In der Welt
Anderen und SseinNner ‚Handlungssphäre ist frei wirken, bedeutet für Fichte, Class
nämlich eine ethische Norm für ein huma- e1in individuelles Subjekt zunächst e1-
NCes usammenleben gESETZL, Clas Cie Wur- Ner praktischen Selbstbeziehung elangt, In

der CI In Sseiner Aktivität selbst Inıtlator e1-de des Menschen schützt und olglic auch
seiIne Grundrechte ach Fichte steht e1in Ner Zwecksetzung ıst arın ieg Cie „freie
Mensch immer einem unbedingten Selbstbestimmung ZUFK Wirksamkeit“ des
Sollen also der ethischen Pflicht ubjekts begründet und Cdlamıit eben auch
den Anderen als Subjekt und freies Ndi- SseINe Wuürde, die C4 rechtlich anzuerken-
viduum anzuerkennen, und ZWaar In Er- Nen und schützen gilt.
wartung, Class Cie Anerkennung auf Wech- Wurden diese reziproke und unbe-
selseitigkeit beruht. Tst WenNnn Cie AÄAner- dingte Anerkennung VO  b Mann und Frau
kennung wechselseitig ist und WenNnn S1E als Mafisgabe des Denkens und andelns In
1M Denken und Handeln unbedingt der Katholischen Kirche gelten und ware
erkannt wird, dann ist Clas usammenle- SIC kirchenrechtlich institutionalisiert,
ben human und olglic. gerecht.‘ DIe Be- dann ware für el Geschlechte e1in Le-
deutung der Wechselseitigkeit und nbe- ben In der Institution Kirche gewährleis-
dingtheit der Anerkennung wird beson- tel, Clas sich Uurc Humanıtäat, Egalität und

Johann Gottlieb Fichte Grundlage des Naturrechts nach Princıplen der Wissenschafts-
lehre Meiners Philosophische Bibliothek), Hamburg 1979
Ebd., „Nun kann (der Andere, B.| mich für eın vernünftiges Wesen anerkennen, 11UT

unfer der Bedingung, dafß ich ih celhbst als eın solches behandle, zufolge Cdieses Begrifis VOo  3

ihm Ich lege MI1r Iso Cdie gleiche KOonsequenz auf Cdie Frkenntnis VOo Anderen als eiInNnes
vernünftigen Wesens, M  1, un: se1in Handeln 1st bedingt durch cdas melin1ge. Wır stehen ın
Wechselwirkung der KONsequenz UNSCTES Denkens Uun: UNSCTES Handelns miıt sich selbst, Uun:
gegenselt1g untereinander.
Ebd., 51 „Nun ber 1st melne Freiheit 11UT dadurch möglich, dafß der andere innerhalb selner
Sphäre bleibe: ich Ordere sonach, WIE ich Cdie ersiere auf alle Zukunft fordere, uch se1INe
Beschränkung durch sich selbst, auf alle Zukunft: un: Cdies alles unmittelbar, WI1IE ich mich
als Individuum SETI7Z7E [ese Anforderung ih 1st ın dem Netzen meılner als Individuum enL-
halten. CC
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3 Anerkennung und 
Geschlechtergerechtigkeit

Es kommt nicht von ungefähr, dass Fich-

te die Anerkennungstheorie im Rahmen 

einer Begründung von Rechtsverhältnis-

sen entfaltet hat, nämlich in seiner Na-

turrechtslehre16. Recht und Freiheit ste-

hen nach Fichte in einem Bedingungsver-

hältnis. Die wechselseitige und unbeding-

te Anerkennung des Anderen ist die not-

wendige Voraussetzung für die Ableitung 

eines Rechtsbegriffes und Rechtsverhält-

nisses aus der Freiheit. Mit der wechselsei-

tigen und unbedingten Anerkennung des 

Anderen und seiner ‚Handlungssphäre‘ ist 

nämlich eine ethische Norm für ein huma-

nes Zusammenleben gesetzt, das die Wür-

de des Menschen schützt und folglich auch 

seine Grundrechte. Nach Fichte steht ein 

Mensch immer unter einem unbedingten 

Sollen – also unter der ethischen Pflicht –, 

den Anderen als Subjekt und freies Indi-

viduum anzuerkennen, und zwar in Er-

wartung, dass die Anerkennung auf Wech-

selseitigkeit beruht. Erst wenn die Aner-

kennung wechselseitig ist und wenn sie 

im Denken und Handeln unbedingt zu-

erkannt wird, dann ist das Zusammenle-

ben human und folglich gerecht.17 Die Be-

deutung der Wechselseitigkeit und Unbe-

dingtheit der Anerkennung wird beson-

16 Johann Gottlieb Fichte [1796], Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaft s-
lehre (Meiners Philosophische Bibliothek), Hamburg 1979.

17 Ebd., 52: „Nun kann er [der Andere, M. B.] mich für ein vernünft iges Wesen anerkennen, nur 
unter der Bedingung, daß ich ihn selbst als ein solches behandle, zufolge dieses Begriff s von 
ihm. Ich lege mir also die gleiche Konsequenz auf [d. i. die Erkenntnis vom Anderen als eines 
vernünft igen Wesens, M. B.], und sein Handeln ist bedingt durch das meinige. Wir stehen in 
Wechselwirkung der Konsequenz unseres Denkens und unseres Handelns mit sich selbst, und 
gegenseitig untereinander. […]“

18 Ebd., 51: „Nun aber ist meine Freiheit nur dadurch möglich, daß der andere innerhalb seiner 
Sphäre bleibe; ich fordere sonach, so wie ich die erstere auf alle Zukunft  fordere, auch seine 
Beschränkung durch sich selbst, auf alle Zukunft : und dies alles unmittelbar, so wie ich mich 
als Individuum setze. Diese Anforderung an ihn ist in dem Setzen meiner als Individuum ent-
halten.“ 

ders in der Praxis deutlich. Denn in prak-

tischer Hinsicht ist die Freiheit und Hand-

lungsfreiheit nur möglich, wenn eine Per-

son diese Freiheit dem Anderen zuerkennt 

und sich selbst in ihrem Handlungsspiel-

raum beschränkt – und umgekehrt. Nur so 

kann der Handlungsspielraum einer jed-

weden Person gewährleistet und moralisch 

geschützt werden. Die Anerkennung einer 

anderen Person ist demnach praktisch nur 

durch wechselseitige Selbstbeschränkung 

der eigenen Freiheit möglich.18 Gerade die 

Praxis ist für Fichte eine bedeutende Ebe-

ne. Der Mensch soll in der Welt praktisch 

tätig werden, also frei wirken. In der Welt 

frei zu wirken, bedeutet für Fichte, dass 

ein individuelles Subjekt zunächst zu ei-

ner praktischen Selbstbeziehung gelangt, in 

der er in seiner Aktivität selbst Initiator ei-

ner Zwecksetzung ist. Darin liegt die „freie 

Selbstbestimmung zur Wirksamkeit“ des 

Subjekts begründet – und damit eben auch 

seine Würde, die es rechtlich anzuerken-

nen und zu schützen gilt. 

Würden diese reziproke und unbe-

dingte Anerkennung von Mann und Frau 

als Maßgabe des Denkens und Handelns in 

der Katholischen Kirche gelten und wäre 

sie kirchenrechtlich institutionalisiert, 

dann wäre für beide Geschlechter ein Le-

ben in der Institution Kirche gewährleis-

tet, das sich durch Humanität, Egalität und 
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Gleichberechtigung auszeichnet. Frauen und AaUs (jenesIis vorgestellt und SC
wuürden In der usübung ihrer freiheitli- deutet. DIe Alttestamentlerin arie-The-
chen Grundrechte nicht gehindert WEI - Ies Wacker übersetzt WIE folgt:*
den und könnten In Kirche und Welt ihrer
Bestimmung entsprechend wirken. Wer- 1,26 Da sprach Gott Wır wollen Men-
fen WITFr 1U  b einen 1C. auf Cie biblische schen adam) machen, als Bild, uns

Begründung der Egalität und Wurde VO  u hnlich. S1e sollen niederzwingen Cie F1-
Mann und Frau. sche des Meeres,; Cie Flugtiere des Hım-

mels, Clas Vieh, Cie SahzZcC Erde, alle Kriech-
lere, Cie auf Erden kriechen

Gottebenbildlichkeit un 1,27 Und (jott SC den Menschen
galıtä der Geschlechter'® adam) ach seinem Bild, ach dem Bild

(‚ottes SC ihn: männlich und weiliblich
Der priesterschriftliche Schöpfungsbe- SC S1e.
richt In (Gjen ist derjenige, welcher Cie
fundamentale schöpfungsgemäfße Egali- Zunächst drückt Cie erikope In Vers 26
tat VO  b Mann und Frau verbürgt.“” (Jene- aUs, dass (jott den Entschluss fasst, den

Menschen C  adam ach seInem undS18 pricht VO  b der Schöpfung der eben-
bildlichen Menschen und bringt die (Jott- iıhm hnlich Schalien. Im hebräischen
ebenbildlichkeit der Frau explizit ZU. ext tauchen hier ZwWweIl Oorlte für Clas Eben-
USAadruc. Beide Geschlechter sollen part- bildlichsein des Menschen auf, nämlich Cie
nerschaftlic. ber Tiere, nicht aber ber hebräischen Orte für Bild (zaelem, lat.
Menschen herrschen.?*! Aus diesem chöp- 1MagO) und Ahnlichkeit (demut, lat. S11N1-
fungsbericht lässt sich also keine (Je- itudo) Im Hebräischen ist Ahnlichkeit e1in
schlechterhierarchie ableiten. DIe prles- Synonym für den Begriff Bild, weil Clas He-
terschriftliche Rede VO  b der Gottebenbild- bräische keine Abstufung In der Gleichheit
1C.  el des Menschen gilt als Spitzenaus- kennt.“ Beide egriffe bringen also ZU.

Sdsc alttestamentlicher Anthropologie. Im usdruckK, dass der Mensch, obwohl gott-
Folgenden werden Cie relevanten erse 26 ebenbildli und gottähnlich eben doch

Vgl dazu 1mmM Folgenden: Aartına Bär, Mensch un: Ebenbild (Jottes sSe1In. fur gottebenbild-
lichen DImension VO  3 Mann Uun: Frau, Würzburg ÖT 1, 2833672
Walter Groß, Art Gottebenbildlichkeit, 1n LIh 4, Freiburg Br -—-Basel-Wien 85/1-873,
hier K Ausführlich: Walter Groß, Studien ZuUu!r Priesterschrift un: alttestamentlichen (J0L-
tesbildern (Stuttgarter biblische Aufsatzbände 30), Stuttgart 1999; der Band enthält die rele-
vanten Aufsätze: DIie Gottebenbildlichkeit des Menschen 1mmM Kontext der Priesterschrift, 1 1—-36

161 244 -264) Uun: e Gottebenbildlichkeit des Menschen nach (Jen ın
der Diskussion des etzten Jahrzehnts, 3754 G5 5 —48)

21 Helen Schüngel-Straumann, Gottebenbildlichkeit, 1N: Wörterbuch Feministische Theologie, (JU-
tersioh 257-259, hier 258
Marie-Theres Wacker, Wann 1st der Mann eın Mann der Geschlechterdisput VOo Paradiese
her, 1n dies. / Stefanie Rieger-Goertz (He.) Mannsbilder. Kritische Männerforschung Uun: theo-
logische Frauenforschung 1mmM Gespräch, Munster 2006,_ hier 112 DIiese Übersetzung
habe ich gewählt, weil 61€ den Gender-AÄspekt ın Vers treffend übersetzt, denn 1mmM hebräi-
schen Originaltext stehen Cdie Adjektive männlich Uun: weiblich.
Vgl ZUrT! philologischen Herleitung der 5Synonymität der Begriffe: Walter Groß, Art Gotteben-
bildlichkeit (S. Anm 20), X/1]
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Gleichberechtigung auszeichnet. Frauen 

würden in der Ausübung ihrer freiheitli-

chen Grundrechte nicht gehindert wer-

den und könnten in Kirche und Welt ihrer 

Bestimmung entsprechend wirken. Wer-

fen wir nun einen Blick auf die biblische 

Begründung der Egalität und Würde von 

Mann und Frau.

4 Gottebenbildlichkeit und 
Egalität der Geschlechter19 

Der priesterschriftliche Schöpfungsbe-

richt in Gen 1 ist derjenige, welcher die 

fundamentale schöpfungsgemäße Egali-

tät von Mann und Frau verbürgt.20 Gene-

sis 1 spricht von der Schöpfung der eben-

bildlichen Menschen und bringt die Gott-

ebenbildlichkeit der Frau explizit zum 

Ausdruck. Beide Geschlechter sollen part-

nerschaftlich über Tiere, nicht aber über 

Menschen herrschen.21 Aus diesem Schöp-

fungsbericht lässt sich also keine Ge-

schlechterhierarchie ableiten. Die pries-

terschriftliche Rede von der Gottebenbild-

lichkeit des Menschen gilt als Spitzenaus-

sage alttestamentlicher Anthropologie. Im 

Folgenden werden die relevanten Verse 26 

19 Vgl. dazu im Folgenden: Martina Bär, Mensch und Ebenbild Gottes sein. Zur gottebenbild-
lichen Dimension von Mann und Frau, Würzburg 2011, 283 –362.

20 Walter Groß, Art. Gottebenbildlichkeit, in: LTh K 4, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 31995, 871–  873, 
hier: 872. Ausführlich: Walter Groß, Studien zur Priesterschrift  und zu alttestamentlichen Got-
tesbildern (Stuttgarter biblische Aufsatzbände 30), Stuttgart 1999; der Band enthält die rele-
vanten Aufsätze: Die Gottebenbildlichkeit des Menschen im Kontext der Priesterschrift , 11– 36 
(Th Q 161 [1981], 244  – 264) und Die Gottebenbildlichkeit des Menschen nach Gen 1,26.27 in 
der Diskussion des letzten Jahrzehnts, 37– 54 (BN 68 [1993], 35  –  48).

21 Helen Schüngel-Straumann, Gottebenbildlichkeit, in: Wörterbuch Feministische Th eologie, Gü-
tersloh 22002, 257– 259, hier: 258.

22 Marie-Th eres Wacker, Wann ist der Mann ein Mann – oder Geschlechterdisput vom Paradiese 
her, in: dies. / Stefanie Rieger-Goertz (Hg.), Mannsbilder. Kritische Männerforschung und theo-
logische Frauenforschung im Gespräch, Münster 2006, 93  –114, hier: 112. Diese Übersetzung 
habe ich gewählt, weil sie den Gender-Aspekt in Vers 27 treff end übersetzt, denn im hebräi-
schen Originaltext stehen die Adjektive männlich und weiblich.

23 Vgl. zur philologischen Herleitung der Synonymität der Begriff e: Walter Groß, Art. Gotteben-
bildlichkeit (s. Anm. 20), 871.

und 27 aus Genesis 1 vorgestellt und ge-

deutet. Die Alttestamentlerin Marie-The-

res Wacker übersetzt wie folgt:22

1,26 Da sprach Gott: Wir wollen Men-

schen (῾adam) machen, als unser Bild, uns 

ähnlich. Sie sollen niederzwingen die Fi-

sche des Meeres, die Flugtiere des Him-

mels, das Vieh, die ganze Erde, alle Kriech-

tiere, die auf Erden kriechen.
1,27 Und Gott schuf den Menschen 

(῾adam) nach seinem Bild, nach dem Bild 

Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich 

schuf er sie.

Zunächst drückt die Perikope in Vers 26 

aus, dass Gott den Entschluss fasst, den 

Menschen ῾adam nach seinem Bilde und 

ihm ähnlich zu schaffen. Im hebräischen 

Text tauchen hier zwei Worte für das Eben-

bildlichsein des Menschen auf, nämlich die 

hebräischen Worte für Bild (zaelem, lat.: 

imago) und Ähnlichkeit (demut, lat.: simi-

litudo). Im Hebräischen ist Ähnlichkeit ein 

Synonym für den Begriff Bild, weil das He-

bräische keine Abstufung in der Gleichheit 

kennt.23 Beide Begriffe bringen also zum 

Ausdruck, dass der Mensch, obwohl gott-

ebenbildlich und gottähnlich eben doch 
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1Ur gottebenbildlich und gottähnlich, und Ten Cie Rede VO  b der Schöpfung des Men-
Cdamıt e1in eschöp und SOMIL e1in Teil der schen dahingehend, Class erstmals In Vers

erwähnt wird, der Mensch Se1 ambıi-SaNzZcCh Schöpfung ıst Der Mensch nımmt
aber Ua Gottebenbildlichkeit In der morp DZw. allomorph“ In ZwWweIl (Je-

Schlechtern und SOM In der ehnrza CI -Schöpfung eine wichtige tellung e1In, denn
kann und soll ber Cie Erde verantwor- Schalien WIrcl. Allomorph ist ein Begriff

tungsvoll herrschen. Wenn In Vers 26 der Linguistik und me1iın Cie ZWEeI1- Ooder
nächst cdlavon Cie Rede ist, dass Gott den (mehr-)fache Ausprägung eiInNnes (Grund-)
Menschen als e1in en (‚ottes chafft, Morphems, einer bedeutungstragenden

Vers eine Konkretion der chöp- Worteinheit, auf Cie sich e1in Allomorph
fung des Menschen ein Er exIistiert ıIn Zzwel bezieht und Cdieses spezifiziert. 1ese be-
Geschlechtern DIe geschlechtliche e- deutungstragende Worteinheit ist In Cle-
renzilerung des Menschen wird 1M hebräi- SCIN der Begriff Mensch, der In (Gjen
schen Bibeltext mıt den Adjektiven ‚mann- 1,26 eingeführt wird ist das (Grund-)
1C. und ‚weiblich beschrieben. DIe Be- Morphem der beiden egriffe Mannn und
griffe ‚männlich und ‚weiblich Präzisle- Frau, welche wliederum erst ıIn (Gjen 1,27/

erwähnt werden und Cie spezifizieren-
den Allomorphe des zunächst abstrakten

Weiterführende Lıteratur (Grund-) Morphems Mensch bilden Das

artına DBdär, Mensch und en (JOT- bedeutet, dass erst ber Cie und ach der
Ausgestaltung (Morphe des Menschen Intes SC1IN. Zur gottebenbildlichen Dimens1ıIı-
Mann und Frau sinnvoll VO  b dem oder denVO  b Mannn und Frau, ürzburg 201

Walter Grofß, tudien ZUTFK Priesterschrift Menschen gesprochen werden kann. Da

und alttestamentlichen Gottesbildern der Mensch als en (‚ottes bezeich-

(Stuttgarter biblische Aufsatzbände 30), netl wird, sind Frauen und Maänner In glei-
cher e1se Menschen und Ebenbilder (J0T-Stuttgart 1999
tes DIes ist mM ıCh1LTIe der Linguistik Cie hierHelen Schüngel-Straumann, Eva. DIe

Frau In der Ursache en Übels?, Pa- vorgeschlagene interpretative Leitlinie der
derborn biblischen Rede VO  u der Gottebenbild-
Marie-Theres Wacker, Wann ist der Mann 1C.  el des Menschen und SseinNner konkre-

ten Erschaffung als Mann und Frau In (Gjene1in Mann Ooder Geschlechterdisput VO
1,.26.27.*°Paradiese her, In Cdles. Stefanie Kleger-

(,0ertz (Hg.) annsbilder. Kritische Man- (jenesIis bringt also Sahnz eulillic.
ZU. USdrucK, dass Clas Mensch-und-nerforschung und theologische Frauen-

forschung 1M espräch, unster 2006,; Ebenbild-Gottes-Sein annern und Frau-
gleichermafßen zugesprochen WwIrcl. Da-

rüber hinaus legt die erikope e1in partL-

Vgl Hadumod Bufßmann, Art Morphem, 1n Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart
453 —455
Von Menschen miıt hormonell der genetisch bedingten Abweichungen 1st ın diesem Schöp-
fungsbericht, ın dem explizit Cdie Schaffung VOo  3 Mann Uun: TYau geht, nicht Cdie Rede, WA1S

ber nicht heißt, dass 61€ keine Menschen der Ebenbilder (Jottes selen. Der ext 1st ın einer eIit
un: ın einem Umfeld entstanden, ın dem das „Drıtte Geschlecht“ miıt orofßer Wahrscheinlich-
keit nicht 1mmM Blick WT der Öftentlich thematisiert wurde, WI1IE heute der Fall 1St.

263Bär / Gottebenbildlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit

nur gottebenbildlich und gottähnlich, und 

damit ein Geschöpf und somit ein Teil der 

ganzen Schöpfung ist. Der Mensch nimmt 

aber qua Gottebenbildlichkeit in der 

Schöpfung eine wichtige Stellung ein, denn 

er kann und soll über die Erde verantwor-

tungsvoll herrschen. Wenn in Vers 26 zu-

nächst davon die Rede ist, dass Gott den 

Menschen als ein Ebenbild Gottes schafft, 

führt Vers 27 eine Konkretion der Schöp-

fung des Menschen ein: Er existiert in zwei 

Geschlechtern. Die geschlechtliche Diffe-

renzierung des Menschen wird im hebräi-

schen Bibeltext mit den Adjektiven ‚männ-

lich‘ und ‚weiblich‘ beschrieben. Die Be-

griffe ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ präzisie-

24 Vgl. Hadumod Bußmann, Art. Morphem, in: Lexikon der Sprachwissenschaft , Stuttgart 42008, 
453 –  455.

25 Von Menschen mit hormonell oder genetisch bedingten Abweichungen ist in diesem Schöp-
fungsbericht, in dem es explizit um die Schaff ung von Mann und Frau geht, nicht die Rede, was 
aber nicht heißt, dass sie keine Menschen oder Ebenbilder Gottes seien. Der Text ist in einer Zeit 
und in einem Umfeld entstanden, in dem das „Dritte Geschlecht“ mit großer Wahrscheinlich-
keit nicht im Blick war oder öff entlich thematisiert wurde, wie es heute der Fall ist.

ren die Rede von der Schöpfung des Men-

schen dahingehend, dass erstmals in Vers 

27 erwähnt wird, der Mensch sei ambi-

morph bzw. allomorph24, d. h. in zwei Ge-

schlechtern und somit in der Mehrzahl er-

schaffen wird. Allomorph ist ein Begriff 

der Linguistik und meint die zwei- oder 

(mehr-)fache Ausprägung eines (Grund-)

Morphems, einer bedeutungstragenden 

Worteinheit, auf die sich ein Allomorph 

bezieht und dieses spezifiziert. Diese be-

deutungstragende Worteinheit ist in die-

sem Falle der Begriff Mensch, der in Gen 

1,26 eingeführt wird – er ist das (Grund-)

Morphem der beiden Begriffe Mann und 

Frau, welche wiederum erst in Gen 1,27 

erwähnt werden und die spezifizieren-

den Allomorphe des zunächst abstrakten 

(Grund-)Morphems Mensch bilden. Das 

bedeutet, dass erst über die und nach der 

Ausgestaltung (Morphe) des Menschen in 

Mann und Frau sinnvoll von dem oder den 

Menschen gesprochen werden kann. Da 

der Mensch als Ebenbild Gottes bezeich-

net wird, sind Frauen und Männer in glei-

cher Weise Menschen und Ebenbilder Got-

tes. Dies ist mithilfe der Linguistik die hier 

vorgeschlagene interpretative Leitlinie der 

biblischen Rede von der Gottebenbild-

lichkeit des Menschen und seiner konkre-

ten Erschaffung als Mann und Frau in Gen 

1,26.27.25

Genesis 1 bringt also ganz deutlich 

zum Ausdruck, dass das Mensch-und-

Ebenbild-Gottes-Sein Männern und Frau-

en gleichermaßen zugesprochen wird. Da-

rüber hinaus legt die Perikope ein part-

Weiterführende Literatur:

Martina Bär, Mensch und Ebenbild Got-

tes sein. Zur gottebenbildlichen Dimensi-

on von Mann und Frau, Würzburg 2011.

Walter Groß, Studien zur Priesterschrift 

und zu alttestamentlichen Gottesbildern 

(Stuttgarter biblische Aufsatzbände 30), 

Stuttgart 1999.

Helen Schüngel-Straumann, Eva. Die erste 

Frau in der Bibel: Ursache allen Übels?, Pa-

derborn 2014.

Marie-Theres Wacker, Wann ist der Mann 

ein Mann – oder Geschlechterdisput vom 

Paradiese her, in: dies. / Stefanie Rieger-

Goertz (Hg.), Mannsbilder. Kritische Män-

nerforschung und theologische Frauen-

forschung im Gespräch, Münster 2006, 

93 –114.
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nerschaftliches, symmetrisches Verhältnis teskindschaft ermöglicht CS, den HI (GJelist
‚anzuziehen und WwI1Ie Christus 1M E1IN-VO  b Mann und Frau fest. DIe Egalität der

Geschlechter ist mıt (jJen 1,27/ bibeltheo- ang mıt dem ater SE1IN. Das ist Cie
ogisch verbürgt. Eın en (‚ottes Neugeburt des Menschen ZU. Bild YT1S-
sein bedeutet In praktischer Hinsicht, SC {1. 1eses HNEeU CWOÖNNCHE Leben als IM-
mMe1iınsam und verantwortungsvoll ber Cie JO Christi ist e1in Leben 1M und AaUs dem
Schöpfung herrschen und darın (jott (GJelist Christi, dem (Gelst. Der Mensch
repräsentlieren. 726 ebt sodann 1M „Christus-Bewusstsein”Verantwortungsvoll
handeln aber Cie Freiheit des Men- oder WwI1Ie Paulus formulierte: ‚Nicht mehr
schen VOTaus. In der Freiheit des Menschen ich lebe, sondern Christus ebt In MIr (Gal
bildet sich (,ottes Freiheit ab, sodass ıIn der 2,20), bewusst ıIn der Freiheit*” und be-
Freiheit Cie Gottebenbildlichkeit des Men- dingungslosen Liebe des Demnach
schen begründet ijeg 1esen Zusammen- ieg Cie Christusrepräsentation In der SCC-

hang hat der Freiheits- und Religionsphi- lisch-geistigen Transformation begründet,
losoph Schelling überzeugend dargelegt. Cie der HI (GJelist 1M Innern des Menschen
Er beschrieb das Verhältnis zwischen (jott bewirkt und der HI (GJelist deswegen auch
und eschöp In der ogi des 1N- nicht als mMenschliche Person erscheint.
dentalen Bildbegriffs. amı ist gemeılnt, DIe Transformation ist unabhängig VO  b der
dass der Mensch (jott als Ermöglichungs- körperlichen Disposition eiInNnes Menschen,
grun Sse1iINer Freiheit erkennen kann und andernTalls wurde Cie Wandlung des Men-
zugleic. In dieser Freiheit seiIne (Gjotteben- schen In das Bild Christi 1Ur annern gel-
bildlichkeit rblickt.* Da Cie Vernuntfit des ten und Frauen waren VO Erlösungswerk
Menschen aber Urc. den Sundentfall VCI- des HI (Gjelstes ausgeschlossen. Christusre-
dunkelt ist und SOMIL seiIne Ebenbildlich- präsentation I1US$S also pneumatologisch
keit nicht ollkommen intakt ist, Was sich edacht werden, anderntTalls raubt IHNan

ıIn irrationalem und inhumanem Handeln ihre soteriologische Komponente Class
manıitfestiert ist CS Cie Freiheit Jesu YT1S- Clas eilshandeln Gottes, nämlich Cie Be-
{l Cie diesen Bewusstwerdungsprozess ıIn freiung ZUFK Freiheit der Kinder Gottes, 1M
(Jang Durch Cie Freiheit Jesu YT1S- Christusereignis für alle Ebenbilder (‚ottes
t1 DbzZzw. Urc. Christus als das intakte Bild gleichermafßen und ıIn vollem Sinne gilt.

Summa Summarum : Wenn Cie (Jott-(Gottes, Clas nicht VO  b den KOonsequenzen
des Sundenfalls beeinträchtigt 1st, kann ebenbildlichkeit ıIn der Freiheit des Men-
der Mensch sich auf den ater als eigenen schen ijeg und WenNnn diese Freiheit Cie
Schöpfungsgrund bezogen WwISsSen. YT1S- Wurde des Menschen begründet, WwI1Ie CS

{us ebnet einen Weg In Cie (jottes- hier freiheitsphilosophisch dargelegt WOÜÖI -

kindschaft. DIe Einwilligung In Cie (J0T- den ist, dann leiten sich daraus Cie YT1S-

DDas 1st Clie funktionale Gottebenbildlichkeitsbestimmung nach: Walter Groß, e Gottebenbild-
ichkeit des Menschen 1mmM Kontext der Priesterschrift S Anm 20), 35
KTaus Müller, Angemessener über ott sprechen, 1n 2015), 12, 34-38, hier 3
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophie der Offenbarung (1841/1842 Paulus-Nach-
schrift| hrsg. un: eingeleitet Manfred Frank, Frankfurt 3172
Paulus führt 1ın KOr den Zusammenhang VOo  3 elst, Freiheit Uun: TIransformation ın
das Bild C'hristi AL  L „JDer Herr ber 1st der €1S un: der £€15 des Herrn wirkt, Ca 1st YE1-
heit. Wır alle spiegeln mıt enthülltem Angesicht Cdie Herrlichkeit des Herrn wider Uun: werden

ın se1in eigenes Bild verwandelt VOo  3 Herrlichkeit Herrlichkeit, durch den €1S des Herrn.“
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nerschaftliches, symmetrisches Verhältnis 

von Mann und Frau fest. Die Egalität der 

Geschlechter ist mit Gen 1,27 bibeltheo-

logisch verbürgt. Ein Ebenbild Gottes zu 

sein bedeutet in praktischer Hinsicht, ge-

meinsam und verantwortungsvoll über die 

Schöpfung zu herrschen und darin Gott zu 

repräsentieren.26 Verantwortungsvoll zu 

handeln setzt aber die Freiheit des Men-

schen voraus. In der Freiheit des Menschen 

bildet sich Gottes Freiheit ab, sodass in der 

Freiheit die Gottebenbildlichkeit des Men-

schen begründet liegt. Diesen Zusammen-

hang hat der Freiheits- und Religionsphi-

losoph Schelling überzeugend dargelegt. 

Er beschrieb das Verhältnis zwischen Gott 

und Geschöpf in der Logik des transzen-

dentalen Bildbegriffs. Damit ist gemeint, 

dass der Mensch Gott als Ermöglichungs-

grund seiner Freiheit erkennen kann und 

zugleich in dieser Freiheit seine Gotteben-

bildlichkeit erblickt.27 Da die Vernunft des 

Menschen aber durch den Sündenfall ver-

dunkelt ist – und somit seine Ebenbildlich-

keit nicht vollkommen intakt ist, was sich 

in irrationalem und inhumanem Handeln 

manifestiert – ist es die Freiheit Jesu Chris-

ti, die diesen Bewusstwerdungsprozess in 

Gang setzt. Durch die Freiheit Jesu Chris-

ti bzw. durch Christus als das intakte Bild 

Gottes, das nicht von den Konsequenzen 

des Sündenfalls beeinträchtigt ist, kann 

der Mensch sich auf den Vater als eigenen 

Schöpfungsgrund bezogen wissen. Chris-

tus ebnet einen neuen Weg in die Gottes-

kindschaft. Die Einwilligung in die Got-

26 Das ist die funktionale Gottebenbildlichkeitsbestimmung nach: Walter Groß, Die Gottebenbild-
lichkeit des Menschen im Kontext der Priesterschrift  (s. Anm. 20), 33.

27 Klaus Müller, Angemessener über Gott sprechen, in: HK (2015), H. 12, 34 – 38, hier: 38.
28 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Philosophie der Off enbarung (1841/1842 [= Paulus-Nach-

schrift ]), hrsg. und eingeleitet v. Manfred Frank, Frankfurt a. M. 31993, 312.
29 Paulus führt in 2 Kor 3,17.18 den Zusammenhang von Geist, Freiheit und Transformation in 

das Bild Christi aus: „Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Frei-
heit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden 
so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.“

teskindschaft ermöglicht es, den Hl. Geist 

„anzuziehen“28 und wie Christus im Ein-

klang mit dem Vater zu sein. Das ist die 

Neugeburt des Menschen zum Bild Chris-

ti. Dieses neu gewonnene Leben als ima-

go Christi ist ein Leben im und aus dem 

Geist Christi, dem Hl. Geist. Der Mensch 

lebt sodann im „Christus-Bewusstsein“ – 

oder wie Paulus formulierte: „Nicht mehr 

ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 

2,20), d. h. bewusst in der Freiheit29 und be-

dingungslosen Liebe des ‚Abba‘. Demnach 

liegt die Christusrepräsentation in der see-

lisch-geistigen Transformation begründet, 

die der Hl. Geist im Innern des Menschen 

bewirkt und der Hl. Geist deswegen auch 

nicht als menschliche Person erscheint. 

Die Transformation ist unabhängig von der 

körperlichen Disposition eines Menschen, 

andernfalls würde die Wandlung des Men-

schen in das Bild Christi nur Männern gel-

ten und Frauen wären vom Erlösungswerk 

des Hl. Geistes ausgeschlossen. Christusre-

präsentation muss also pneumatologisch 

gedacht werden, andernfalls raubt man 

ihre soteriologische Komponente –, dass 

das Heilshandeln Gottes, nämlich die Be-

freiung zur Freiheit der Kinder Gottes, im 

Christusereignis für alle Ebenbilder Gottes 

gleichermaßen und in vollem Sinne gilt.

Summa Summarum: Wenn die Gott-

ebenbildlichkeit in der Freiheit des Men-

schen liegt und wenn diese Freiheit die 

Würde des Menschen so begründet, wie es 

hier freiheitsphilosophisch dargelegt wor-

den ist, dann leiten sich daraus die Chris-
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tusrepräsentation VO  b Frauen und Cie glei- tigste Publikationen: Mensch und en
chen Grundrechte für Cie Frauen In der (Jottes sern. Zur gottebenbildlichen IMen-
Kirche ab, die AaUS$S theologischer 1C. IN - SOM Von Mannn und Frau, Üürzburg 2OTT;
stitutionell anzuerkennen waren und SC mMIit Maximilian Paulin, Macht
schützt werden ollten HC Sinn? Theologische und philosophi-

sche Erkundungen, Ostfildern 2014; Wie
DIe Autorin: Dr in 20 artına 5Bdr, 1976, Von oOff reden In postmodernen Städten?

Social Web als Medium der Kommunikati-tudium der atholische Theologie und
Geschichte In UÜübingen und adrid. Sie ha- mMIit postmodernen Milieus, In Interdis-
hilitiert sich 1M Fach ogmati und arbeitet ciplinary Journal for eligion an Transfor-
derzeit auf der Fachstelle für Kirche 11M {[Iia- matıon In Contemporary Society (2015)

17/-198og 11M „Haus der Religionen” In Dern; wich-

ue TIThemen
SABINE

Das Recht fließe
WIe W asser
Wile funktioniert un: ©  \
WE nutzt Kirchenrecht?

Das RechSabine Demel stellt Entstehung, Inhalt und
Auswirkung der drei kirchlichen Gesetzbücher fieße
VO  b 1917/, 1983 und 199() cdar. Ebenso werden WIe WasseraktTuelle TODIemMe aufgegriffen WwIe Macht-
kontrolle und Beteiligung, alen, Wieder-

W i} FÜNKTIONIERT  > W ARPMERaP; UND  aD R  NE M

heirat ach ziviler Scheidung und Rechts-
schutz In der Kirche.

VERLAG IRILORICMHN PUS7TATY17/6 S., kart. ISBN U/8-3-/917/-28/1-1
(D) 19,95 (A) 20,60 uch als 00

Verlag Friedrich Pustet Wwww.verlag-pustet.de

265Bär / Gottebenbildlichkeit und Geschlechtergerechtigkeit

tusrepräsentation von Frauen und die glei-

chen Grundrechte für die Frauen in der 

Kirche ab, die aus theologischer Sicht in-

stitutionell anzuerkennen wären und ge-

schützt werden sollten.
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Das Recht fließe
wie Wasser …
Wie funktioniert und 
wem nützt Kirchenrecht?

Sabine Demel stellt Entstehung, Inhalt und 

Auswirkung der drei kirchlichen Gesetzbücher 

von 1917, 1983 und 1990 dar. Ebenso werden 

aktuelle Probleme aufgegriffen – wie Macht- 

kontrolle und Beteiligung, Laien, Wieder- 

heirat nach ziviler Scheidung und Rechts- 

schutz in der Kirche.
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